
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tierschutzverein * Louis-Müller-Str. 30 * 08223 Falkenstein

 

Bankverbindung 
Sparkasse Vogtland 

IBAN: DE50 8705 8000 3570 0036 97 

BIC: WELADED1PLX 
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Bestätigung für das Finanzamt als vereinfachter 
nach § 50 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 b EStDV

 
(gilt für Spenden bis 200 EUR in Verbindung mit Ihrem Kontoauszug)

 
 
Der Tierschutzverein Auerbach und Umgebung e.V. ist wegen Förderung des 
Tierschutzes nach dem letzten zugegangenen Freistellungsbescheid des 
amtes Plauen, St.-Nr. 223/143/01033, vom 
2022 und 2023 nach § 5 Abs. 1 
Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuerg
werbesteuer befreit. 
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung des Tierschutzes ve
wendet wird. 
 
 

 

08223 Falkenstein 

Spendenkonto 
Sparkasse Vogtland 

 IBAN: DE72 8705 8000 3580 0048 74 

BIC: WELADED1PLX Vereinsregister Chemnitz: 

Tierschutzzentrum Falkenstein

Louis

Telefon 03745/77372

Tierschutz.Auerbach.eV@web.de

Bestätigung für das Finanzamt als vereinfachter Spendennachweis
nach § 50 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 b EStDV 

(gilt für Spenden bis 200 EUR in Verbindung mit Ihrem Kontoauszug)

Der Tierschutzverein Auerbach und Umgebung e.V. ist wegen Förderung des 
Tierschutzes nach dem letzten zugegangenen Freistellungsbescheid des 

Nr. 223/143/01033, vom 10. Juli 2024 für die Ja
nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergese

Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der G

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung des Tierschutzes ve

Steuernummer 
Finanzamt Plauen 

St.-Nr. 223/143/01033 

Vereinsregister Chemnitz: VR 30204 

Tierschutzzentrum Falkenstein

Louis-Müller-Straße 30

08223 Falkenstein

Telefon 03745/77372

Tierschutz.Auerbach.eV@web.de

Spendennachweis 

(gilt für Spenden bis 200 EUR in Verbindung mit Ihrem Kontoauszug) 

Der Tierschutzverein Auerbach und Umgebung e.V. ist wegen Förderung des 
Tierschutzes nach dem letzten zugegangenen Freistellungsbescheid des Finanz-

für die Jahre 2021, 
gesetzes von der 

setzes von der Ge-

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung des Tierschutzes ver-


